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EIN LEITUNG

1.
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71. Einleitung

Der Regionalplan Arnsberg � Räumlicher Teilplan MK-OE-SI tri�t gem. § 7 ROG 
raumordnerische Vorgaben zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums 
und ist gem. § 13 ROG aus dem LEP NRW entwickelt. Dem Regionalplan ist gem. 
ROG eine Begründung beizufügen.

In den folgenden Kapiteln wird die konzeptionelle Herleitung und Methodik der 
textlichen und zeichnerischen Festlegungen beschrieben und begründet. Dabei ist 
die Begründung immer in Verbindung mit den zugehörigen textlichen und zeichneri-
schen Festlegungen sowie den zugehörigen Erläuterungen zu lesen, da eine scharfe 
Trennung von Erläuterung und Begründung inhaltlich nicht in jedem Fall möglich ist.

In jedem Kapitel werden zunächst � soweit vorhanden � die zeichnerischen Fest-
legungen und anschließend die textlichen Festlegungen begründet. Auch hier sind 
die Begründungen themenbezogen zusammen zu betrachten, da sich die zeichneri-
schen und textlichen Festlegungen gegenseitig bedingen.
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92. Klima und Klimawandel

KLIMA UND  
KLIMAWANDEL

2.
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2.1 Klimaschutz ...................................................................................................... 10
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 A Einleitung ........................................................................................................ 13
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����Klimaschutz
Gemäß § 12 Abs. 3 ROG sind in Raumordnungsplänen die räumlichen Erfordernisse 
des Klimaschutzes festzulegen und die Vorgaben aus dem LEP NRW zu konkreti-
sieren. Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten Böden, die Treibhausgase 
binden. 

A Begründung textlicher Festlegungen

Zu 2.1-1 Grundsatz � Klimaschutzrelevante Böden  

Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe �ndet auch auf Ebene der Re-
gionalplanung statt. Dabei besteht eine Möglichkeit zum Verringern von Treibhaus-
gasemissionen darin, Böden, die als Kohlensto�senken oder Kohlensto�speicher 
fungieren, zu sichern und ggf. wiederherzustellen. Der gesetzliche Auftrag leitet 
sich für die Regionalplanung aus § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG ab. Demnach ist den räum-
lichen Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen  und es sind in den 
Raumordnungsplänen die Erfordernisse des Klimaschutzes als Ziele oder Grund-
sätze festzulegen. Für den Regionalplan als Landschaftsrahmenplan gem. § 18 Abs. 
2 LPlG i. V. m. § 10 Abs. 1 BNatSchG gilt dies besonders für den Bodenschutz. Daran 
schließt Grundsatz 4-1 LEP NRW an, demzufolge die Raumentwicklung unter an-
derem durch die Sicherung und Vermehrung von CO2-Senken auf eine Reduktion 
des Treibhausgas-Ausstoßes hinwirken soll. Sowohl der Fachbeitrag Bodenschutz 
als auch der Fachbeitrag Klima identi�zieren das Sichern und ggf. Wiederherstellen 
klimaschutzrelevanter Böden als geeignetes Mittel zum Klimaschutz auf Ebene der 
Regionalplanung. Diese fachliche Empfehlung wird berücksichtigt und in Grundsatz 
2.1-1 aufgenommen. 
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����Klimafolgenanpassung
Gemäß § 12 Abs. 3 ROG sind in Raumordnungsplänen die räumlichen Erfordernis-
se der Anpassung an den Klimawandel festzulegen und die Vorgaben aus dem LEP 
NRW zu konkretisieren. Die Folgen des Klimawandels sind bereits heute im Pla-
nungsraum spürbar. So bilden sich bspw. in den verdichteten Bereichen Hitzeinseln 
in den Sommermonaten. Die Überhitzung der Siedlungskörper wird � gerade in den 
engen Tallagen sowie in den verdichteten Bereichen im Planungsraum � voraus-
sichtlich weiter zunehmen. So kommt u. a. der Sicherung von Ausgleichsräumen 
sowie Böden mit Kühlfunktion eine besondere Bedeutung zu.

A Begründung textlicher Festlegungen

Zu 2.2-1 Ziel � Kernbereiche von Kaltluft-Leitbahnen mit sehr 
hoher und hoher Priorität 

Kaltluft-Leitbahnen sind für die menschliche Gesundheit von großer Bedeutung. Sie 
fördern den lokalen Luftaustausch, indem sie die überwärmten Siedlungskörper mit 
kühler und sauberer Luft versorgen. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und 
der damit einhergehenden zunehmenden Temperaturen und Temperaturextreme 
gewinnen die Kaltluft-Leitbahnen weiter an Relevanz (vgl. LANUV 2019: 98 �.). Der 
Regionalplan schützt daher gem. § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG die Funktionen der Kaltluft-
Leitbahnen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Daher dürfen sie in 
ihrer klimaökologischen und lufthygienischen Funktion nicht beeinträchtigt werden. 

Zu 2.2-2 Grundsatz � Weitere Verbindungsstrukturen von klima-
ökologischen Wirk- und Ausgleichsräumen

Grundsatz 2.2-2 baut inhaltlich auf Ziel 2.2-1 auf und leitet sich daher rechtlich und 
fachlich aus denselben Grundlagen her. Die zu berücksichtigenden Verbindungs-
strukturen von klimaökologischen Wirk- und Ausgleichsräumen ergänzen die Kern-
bereiche der Kaltluft-Leitbahnen nach Ziel 2.2-1 und können sich ebenfalls positiv 
auf das Kleinklima und die Lufthygiene auswirken. Die

 | Kernbereiche von Kaltluft-Leitbahnen mit mittlerer Priorität, 
 | Einzugsgebiete von Kaltluft-Leitbahnen bzw.
 | Einzugsgebiete mit �ächenhaftem Kaltluftab�uss ohne klar de�nierte Leitbahn

sollen daher nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. 
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Zu 2.2-3 Grundsatz � Grün- und Frei�ächen mit thermischer 
Ausgleichsfunktion

Hohe Temperaturen wirken sich negativ auf das menschliche Wohlbe�nden aus und 
können negative Folgen für die menschliche Gesundheit haben. In diesem Zusam-
menhang ist es auch die Aufgabe der Regionalplanung, der Überhitzung von besie-
delten Bereichen vorzubeugen.

Im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung sollen die Grün- und Frei�ächen mit 
thermischer Ausgleichsfunktion im Übergangsbereich zwischen Siedlungsraum 
und Freiraum daher gesichert und entwickelt werden, um eine dauerhafte Kalt- und 
Frischluftversorgung zu gewährleisten.

Zu 2.2-4 Grundsatz � Böden mit besonderer Kühlungsfunktion

Böden mit besonderer Kühlungsfunktion leisten gem. Fachbeitrag Bodenschutz 
einen wichtigen Beitrag zur kleinklimatischen Verbesserung ihres Umfeldes (vgl. GD 
2018a: 13). Aufgrund der im Zuge des Klimawandels zu erwartenden Temperaturan-
stiege und den damit einhergehenden negativen Auswirkungen auf die menschliche 
Gesundheit ist es im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung geboten, Böden 
mit besonderer Kühlungsfunktion vor Inanspruchnahme zu schützen. Der LEP NRW 
greift dies in Grundsatz 4-2 auf, indem er vorschreibt, dass bei der Raumentwick-
lung Klimaänderungen und deren Auswirkungen zu berücksichtigen sind. Dies wird 
unter anderem durch die Erhaltung der Böden mit besonderer Kühlungsfunktion 
geleistet.

Zu 2.2-5 Grundsatz � Bodenschutz zum Vorbeugen von Schä-
den durch Starkregen

Der Klimawandel wirkt sich nicht nur durch einen Temperaturanstieg aus, sondern 
zeigt sich auch in der Zunahme von Extremwetterereignissen. Diese können bspw. 
in Form von Starkregen zu erheblichen Schäden führen, denen es vorzubeugen gilt. 
Hierfür ist einerseits der Schutz von Böden mit besonderer Wasseraufnahmekapa-
zität im 2 m-Raum zu gewährleisten. Diese zeichnen sich gem. Fachbeitrag Boden-
schutz durch ihre hohe Retentionsfähigkeit aus. Andererseits trägt die Vegetation 
zum Rückhalten von Wasser bei Starkregenereignissen bei (vgl. GD 2018a: 13). Da 
der Planungsraum einen vergleichsweise hohen Waldanteil aufweist, sollen Wälder 
mit besonderer Bedeutung für den Schutz vor Wassererosion bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen entsprechend berücksichtigt werden.

Durch die Festlegung kommt der Regionalplan der Anforderung des Grundsatz 7.1-4 
LEP NRW nach, die räumliche Diversität der Böden zu berücksichtigen und leistet 
damit einen weiteren Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel. 
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����Regionale�Grünzüge

A Einleitung

Im Regionalplan werden Regionale Grünzüge festgelegt, die vielfältige Wirkfunk-
tionen erfüllen. Besondere Bedeutung kommt der bioklimatischen und lufthygi-
enischen Funktion zu, die vor dem Hintergrund des Klimawandels unmittelbare 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Lebensqualität in den Ver-
dichtungsräumen des Planungsraums hat.

B Begründung zeichnerischer Festlegungen

a) Einführung und rechtliche Grundlagen

Die Regionalplanung wird mit Ziel 7.1-5 LEP NRW i. V. m. Anlage 3 LPlG DVO damit 
beauftragt, Regionale Grünzüge als Vorranggebiete festzulegen. In den Erläute-
rungen zum genannten Ziel wird dieser Auftrag dahingehend spezi�ziert, dass 
insbesondere verdichtete Räume für die Festlegung heranzuziehen sind und die 
Festlegung auf Basis der nachrichtlich im LEP NRW festgelegten Grünzüge erfolgen 
soll. Letztere sind in den Regionalplänen weiterzuentwickeln. Für den vorliegenden 
Regionalplan bedeutet dies nicht nur eine Konkretisierung der räumlichen Lage, 
sondern auch eine auf den Planungsraum mit seinen naturräumlichen Eigenschaf-
ten bezogene inhaltliche Auseinandersetzung. Die maßgeblichen Funktionen der 
Regionalen Grünzüge sind gem. LPLG DVO

 | die räumliche Gliederung, 
 | der klimaökologische Ausgleich, 
 | die Erholung und 
 | die Biotopvernetzung.

b) Methodik

Regionale Grünzüge sind multifunktionale Festlegungen. Sie sind im regional-
planerischen Freiraum verortet und erzielen dort eine Wirkung, haben aber auch 
einen klaren Bezug zum Siedlungsraum. So wirken sie sowohl auf die Siedlungsent-
wicklung (vgl. Ziel 2.3-1) als auch auf die Gegebenheiten innerhalb des besiedelten 
Raumes (bspw. Hitzeentwicklung und Frischluftversorgung). 

Anhand der eingangs beschriebenen rechtlichen Grundlagen ergeben sich als 
Grundvoraussetzungen für die Festlegung von Regionalen Grünzügen

 | die zu Grunde liegenden Kriterien für vier maßgebliche Funktionen sowie
 | der Bezug zu einem Verdichtungsgebiet.
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Die Vorgabe des LEP NRW, die Regionalen Grünzüge auf regionaler Ebene weiter-
zuentwickeln, erfordert eine Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten im Pla-
nungsraum. Dieses weist mit seinen hohen naturräumlichen Qualitäten eine Be-
sonderheit auf, die es von anderen Regionen unterscheidet. Die Biotopvernetzung, 
die Erholung und die Sport- und Freizeitnutzung werden im Regionalplan bereits 
ausreichend über die BSN- sowie die BSLE-Kulisse gesichert. Für die Festlegung der 
Regionalen Grünzüge bedeutet dies, dass sich der Auftrag der Konkretisierung aus 
dem LEP NRW insbesondere auf die Aspekte siedlungsräumliche Gliederung und 
klimaökologischer Ausgleich erstreckt. Die beiden übrigen Funktionen sind für den 
Planungsraum hinreichend durch andere regionalplanerische Festlegungen berück-
sichtigt und ziehen daher für sich genommen keine Notwendigkeit für eine Grün-
zug-Festlegung nach sich. Gleichwohl besitzen die Regionalen Grünzüge auch einen 
Wert für die Erholung und die Biotopvernetzung. Die beiden letztgenannten Funktio-
nen sind jedoch keine Auslöser für die Festlegung Regionaler Grünzüge.

Die Kulisse der Regionalen Grünzüge basiert zum einen auf dem Bezug zum Sied-
lungsraum, bei dem das Erfordernis im Vordergrund steht und zum anderen auf 
dem Bezug zum Freiraum, bei dem die naturräumlichen Gegebenheiten, also das 
Potenzial im Vordergrund steht.

Bezug Siedlungsraum (Bedarfsperspektive)

In einem ersten Schritt wurden Verdichtungsgebiete als Suchräume für Regionale 
Grünzüge identi�ziert. Die Siedlungsstruktur des Planungsraums unterscheidet 
sich deutlich von anderen Verdichtungsgebieten NRWs, wie bspw. dem Ruhrgebiet 
oder der Rheinschiene. Dort leben deutlich mehr Menschen und es steht verhält-
nismäßig weniger Freiraum zur Verfügung. Dennoch gibt es auch im überwiegend 
ländlich geprägten Planungsraum verdichtete Räume und Tendenzen zur weiteren 
Verdichtung, insbesondere in den für den Naturraum typischen Tallagen. Abb. 2.1 
zeigt, welche Bereiche im Planungsraum einen besonders hohen Verdichtungsgrad 
aufweisen, wobei gilt: je dunkler die Farbe, desto höher ist der Grad der Verdichtung. 
Die Einteilung erfolgte für den gesamten Planungsraum ohne Berücksichtigung von 
Verwaltungsgrenzen. 

In einem zweiten Schritt wurden die Bereiche identi�ziert, die stark von Überhit-
zung betro�en sind. Regionale Grünzüge sind hier aufgrund ihrer bioklimatischen 
Ausgleichsfunktion von besonderer Bedeutung. Als Grundlage dienen die Sied-
lungsbereiche mit ungünstiger thermischer Situation heute und prognostizierter 
ungünstiger thermischer Situation in 50 Jahren aus dem Fachbeitrag Klima (vgl. 
Abb. 2.2). Siedlungskörper, die stark von Überhitzung betro�en sind bzw. voraus-
sichtlich betro�en sein werden, wurden ebenfalls � auch bei einem geringeren Ver-
dichtungsgrad � als Suchraum für die Regionalen Grünzüge ermittelt. 
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Abb. 2.1: Verdichtungsgrad der Ortslagen




















































































































































































































































































